Fall 5:

Camper Claas (C) verkauft am 01.04.2005 sein Wohnmobil „Wohntraum 500“ für 15.000,- € an Felix Fussel (F), der in den Sommerferien mit seiner Familie eine 3-wöchige Campingtour durch Frankreich machen möchte. Da C der alten Zeiten willen noch eine kleine Tour mit dem Wohnmobil machen will, wird vereinbart dass der C das Fahrzeug noch bis zum Beginn der Sommerferien nutzen kann und es dann bei F vorbeibringt, damit dieser rechtzeitig in den wohl verdienten Urlaub starten kann. Bei der Übergabe soll dann auch der Kaufpreis entrichtet werden. Als C auch eine Woche nach Beginn der Ferien noch nicht erschienen ist und F ihn auch telefonisch nicht erreichen kann, mietet dieser kurz entschlossen ein anderes Wohnmobil für den Urlaub, dessen Miete sich auf insgesamt 3000,- € beläuft. Am letzten Tag der sechswöchigen Sommerferien rückt der C doch noch an und gesteht verschämt ein, dass er während seiner Spritztour durch Norwegen die vereinbarte Lieferung doch glatt „verschwitzt“ habe. 

Welche Ansprüche hat F gegen C?

Fall 6:

Baron Boris (B) hat sich ob seines ausschweifenden Lebenswandels in arge finanzielle Bedrängnis manövriert. Deshalb er sich gezwungen sieht, seine wertvolle Münzsammlung (Wert: 150.000,- €) zu verkaufen, mit seinem Nachbarn Graf Gustaf (G) ist auch schnell einen Käufer gefunden. Am 27.5. wird der Kaufvertrag geschlossen und G zahlt auch gleich den Kaufpreis in Höhe von 100.000,- €. Dem B aber fällt die Trennung von seinem Schatz sichtlich schwer. Darum erklärt ihm G, dass er am nächsten Tag zu seiner Sommerresidenz in Schottland aufbrechen werde, weshalb B die Münzen den Juni über noch behalten könne, er würde sich melden, wenn er zurück sei. In Schottland aber bekommt G das Angebot, die Münzen im örtlichen Schloss auszustellen. Bereits am 29.5 telegraphiert er an B, er solle ihm umgehend die Münzen zusenden, doch dieser rührt sich nicht. Mitte Juli kehrt G aus Schottland zurück. Stinksauer informiert er seinen Anwalt, er solle dem B schleunigst auf die Füße treten. Am 15.7. erhält B den Brief des Rechtsanwalts Raffke, wonach G Herausgabe der Münzen, entgangenen Gewinn in Höhe von 2.000,- € und Ersatz von 500,- € Anwaltkosten verlangt. Wie ist die Rechtslage, wenn B den G informiert, dass sein Schloss mitsamt den Münzen in der Nacht vom 20.7 zum 21.7 durch einen Blitzschlag zerstört worden ist?

Fall 7:

Der Schwabe Siggi renoviert gerade sein Haus als er günstig von einem Bekannten die Einzelteile für einen Wintergarten erwerben kann. Beim örtlichen Handwerksbetrieb des H erklärt man sich wegen der schlechten Auftragslage bereit zum „Nachbarschaftspreis“ von 1000 Euro den Wintergarten an das Haus des S anzubauen. Bis zum 31.08.2003 soll der Wintergarten stehen. Da H im August nicht tätig wird und S aber möglichst schnell in seinem Wintergarten sitzen will, beauftragt er Anfang September den Bauunternehmer U, den Wintergarten an sein Haus anzubauen. U verlangt allerdings den marktüblichen Preis von 3000 Euro für den Anbau.

Kann S von H die 2000 Euro Mehrkosten ersetzt verlangen?

